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un: arı Kaufmann. Lig (Sp 1025—-1280). Berlın: Schmidt 1988
Das HRG geht Nnu bald seiner Vollendung Die 1er anzuzeıgende
Lieferung enthält die Stichworte VO  } „Rheinisches Recht“ bıs „Salvatorische lau-

sel” Be1 der Rezension eıines Wörterbuches kannn nıcht auf alle Artikel eingegangen
werden; wenıger, als der Rez keın Fachmann dieser Materıe 1STt. Es werden Iso
1m folgenden NUu einıge ganz zutfällige un „la:enhafte“ Bemerkungen gemacht. Fine

Gruppe VO Beiıträgen umfafßrt die Artıkel rund das Stichwort „Richten“ Rıch-
ten ach Gnade; Rıchten hne Urteıl; Rıchter; Richterablehnung; Rıchterkleidung;
Richterliche Beweiswürdigung; Rıchterliches Prüfungsrecht; Rıichterrecht; Rıichter-
stuhl) Es tällt auf, da{fß 1n der Geschichte das staatlıche Recht sehr häufig auf das kano-
nısche zurückgriff. Dıies dürfte heute kaum mehr der Fall se1n, weıl das kirchliche
Recht sıch ganz In einem Abseıts betindet. Eıne zweıte Gruppe VO  — Artıkeln steht
das Stichwort „Rıtter“ (Ritterbünde; Rıttergürtel; Rıttergut; Ritterorden; Rıtterpferd-
geld; Ritterschlag/Rıtterweihe; Rıtterspiegel; Rıtterstand). Dem Kanonisten springt 1n
die Augen, WwI1e wertvoll die hier ausgebreıteten Kenntnisse tür das Verständnis der MI1t-
telalterlichen Frömmigkeitsübungen (Ignatıus VO  — Loyola und se1ıne „Exercıitıa Spir1-
tualıa“ sınd Wıe überhaupt Relıgion un:! Recht VT 1803 1e] N: vertflochten
als heute. In vieler Hınsıicht beıiderle1 Nutzen. Eın drittes Hauptstichwort 1St „Rom/
Römer/Römisch“ (Römermonat; Römerstädte; Römerstraßen; Römerzug; Römischer
Könıig; Römisches Recht In Deutschland; Römisches Vulgarrecht) un: eın etztes
hängt miıt den „Saxones” (Sachsen; Sachsenspiegel; Sächsische Weltchronik; Sächsı-
sches Bürgerliches Gesetzbuch; Sächsisches Recht) uch für den „rechts-
geschichtlichen Laien“ 1sSt das HRG höchst interessant und spannend. Manchmal
entdeckt InNnan O: eınen Schufß VO  — Humor un Selbstkriutik: „Der neuzeıtliche Ak-
tenprozefß die Feierlichkeit des eINst öffentlichen Gerichtstages ZUuU Büro-
dienst N{ tintenklecksenden Jjuristischen Stubenhockern“ (Sp Insgesamt tällt
auf, Ww1e viele Beıträge VO  —_ den Herausgebern (A Erler, Kaufmann, Schmidt- Wre-
ganı selbst geschrieben wurden. Offenbar War nıcht einfach, gute Mitarbeiter
finden. SEBOTT

MEISSNER, BoRıs, Parte1, Staat und Natıon ın der Sowjetunion. Ausgewählte Beıträge.
Berlın: Duncker Humblot 1985 544
Der 70 Geburtstag VO bot den wıllkommenen Anladf, seıne Verdienste dıe

deutsche Osteuropaforschung miıt einer Festschrift un: einem Sammelband mıt *+
wählten Beıträgen ber dıe SowjJetunion gebührend würdigen. In diesen Abhand-
lungen, die zwischen 1952 un: 1985 entstanden sınd, eroOrtert der Professor für
Ostrecht keine juristischen Spezialfragen, sondern beschäftigt sıch miıt Vorgängen un:
Entwicklungen 1mM sowjetischen Eınparteıistaat. BeI seiınen Untersuchungen berücksıch-
tigt historische, ideologische, juristische, politische und soziologische Momente
uUun!: bemüht sıch, die Ursachen der Veränderungen erkennen un: ausgewOogen
beurteılen. Auf dıese Weıse zeichnet eın differenziertes Biıld VO der SowjJetunion
und o1bt iıne überzeugende Antwort auf die Frage, ob berechtigt sel, das sowjJetische
5System als totalıtär bezeichnen. Durch die verständliche Sprache un die überlegte
Zusammenstellung der Beiträge, dıe In sechs Abschnitte geglıedert sınd, xibt darüber
hinaus einen Eıinblick 1n dıe Geschichte der SowjJetunıion. Der Sammelband be-
gınnt mıt eıner Arbeıt ber dıe Russische Revolution un:! schließt mMı1t einer Bewertung
des Führungswechsels VO Tschernenko Gorbatschow. Damıt 1Sst der historische
Rahmen abgesteckt, 1n den sıch fundierte Arbeiten ber die Geschichte, die politisch-
iıdeologıischen Grundlagen und den Wandel des sowjet-kommunistischen Eınpartel1-
STLaates einfügen. Dieses Bıld ergäaänzen Abhandlungen ber Sowjetdemokratie und
Sowjetföderalısmus als außere Form der Eınparteiherrschaft, Untersuchungen über
Herrschaftssystem un: Verfassungsrecht des sowjetischen Eınparteistaates SOWl1e Beıi-
trage ber die machtpolitischen un verfassungsrechtlichen Grundlagen der Eınparteli-
herrschaft. Obwohl damıt DUr die Überschriften der einzelnen Abschnitte des
Sammelbandes genannt sınd, äfßt sıch daran ablesen, wıe vielfältig das Materıal ISt, das
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zusammengetragen hat, die Sıtuation in der Sowjetunion reffend beschreıi-
ben Da damıt die historischen Voraussetzungen für die weıtere Entwıcklung auf-
zeıgt, eıstet einen wichtigen Beıtrag ZUr aktuellen Diskussion ber „Glasnost” un
„Perestroika” un macht auf Hındernisse aufmerksam, denen dıe Reformpolıitik
Gorbatschows scheıtern könnte. Deshalb sollte INa  n das Buch lesen, die Ereignisse
ın der Sowjetunion realistisch beurteılen. 7u den kleinen Schönheitstehlern dieses
gelungenen ammelbandes gehören einıge Drucktehler un! einıge Wiederholungen,
die den Umfang des Werkes unnötig erweıtern un: damıt den Preıs rhöhen Verwir-
rend 1St die uneinheitliche Transkrıption der russischen Bezeichnungen.
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